
Vorabentscheidungsersuchen des Højesteret (Dänemark), 
eingereicht am 3. Mai 2010 — Post Danmark A/S/ 

Konkurrencerådet 

(Rechtssache C-209/10) 

(2010/C 179/40) 

Verfahrenssprache: Dänisch 

Vorlegendes Gericht 

Højesteret 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Post Danmark A/S 

Beklagter: Konkurrencerådet§ 

Streithelferin: Forbruger-Kontakt a-s 

Vorlagefragen 

1. Ist Art. 82 EG dahin auszulegen, dass die selektive Preis
senkung eines beherrschenden Postunternehmens, das der 
Beförderungspflicht unterliegt, auf ein Niveau, das niedriger 
als die durchschnittlichen Gesamtkosten, aber höher als die 
durchschnittlichen inkrementellen Kosten dieses Unterneh
mens ist, einen auf die Ausschließung eines Wettbewerbers 
gerichteten Missbrauch darstellen kann, wenn davon aus
zugehen ist, dass die Preise nicht zum Zweck der Verdrän
gung eines Wettbewerbers auf dieses Niveau festgesetzt wor
den sind? 

2. Wenn Frage 1 dahin zu beantworten ist, dass eine selektive 
Preissenkung unter den in Frage 1 genannten Voraussetzun
gen unter bestimmten Umständen einen auf die Ausschlie
ßung eines Wettbewerbers gerichteten Missbrauch darstellen 
kann: Welche Umstände hat das nationale Gericht in diesem 
Fall zu berücksichtigen? 

Vorabentscheidungsersuchen des Obersten Gerichtshofs 
(Österreich) eingereicht am 3. Mai 2010 — Doris Povse 

gegen Mauro Alpago 

(Rechtssache C-211/10) 

(2010/C 179/41) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Oberster Gerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Revisionsrekurswerberin: Doris Povse 

Revisionsrekursgegner: Mauro Alpago 

Vorlagefragen 

1. Ist unter einer „Sorgerechtsentscheidung […], in der die 
Rückgabe des Kindes nicht angeordnet wird“ im Sinn von 
Art. 10 lit b sublit iv VO (EG) Nr. 2201/2003 (Brüssel IIa- 
VO) ( 1 ) auch eine vorläufige Regelung zu verstehen, mit der 
die „elterliche Entscheidungsgewalt“, insbesondere das Auf
enthaltsbestimmungsrecht, bis zur endgültigen Entscheidung 
über das Sorgerecht dem entführenden Elternteil übertragen 
wird? 

2. Fällt eine Rückgabeanordnung nur dann in den Anwen
dungsbereich von Art. 11 Abs. 8 Brüssel IIa-VO, wenn 
das Gericht die Rückgabe aufgrund einer von ihm getroffe
nen Sorgerechtsentscheidung anordnet? 

3. Wenn Frage 1 oder 2 bejaht wird: 

3.1 Kann die Unzuständigkeit des Ursprungsgerichts (Frage 
1) oder die Unanwendbarkeit von Art. 11 Abs. 8 Brüs
sel IIa-VO (Frage 2) im Zweitstaat gegen die Vollstre
ckung einer Entscheidung, die vom Ursprungsgericht 
mit einer Bescheinigung nach Art. 42 Abs. 2 Brüssel 
IIa-VO versehen wurde, eingewendet werden? 

3.2 Oder muss der Antragsgegner in einem solchen Fall im 
Ursprungsstaat die Aufhebung der Bescheinigung bean
tragen, wobei die Vollstreckung im Zweitstaat bis zur 
Entscheidung des Ursprungsstaats ausgesetzt werden 
kann? 

4. Wenn die Fragen 1 und 2 oder die Frage 3.1 verneint 
werden: 

Steht eine von einem Gericht des Zweitstaats erlassene und 
nach dessen Recht als vollstreckbar anzusehende Entschei
dung, mit der die einstweilige Obsorge dem entführenden 
Elternteil übertragen wurde, nach Art. 47 Abs. 2 Brüssel IIa- 
VO der Vollstreckung einer zuvor nach Art. 11 Abs. 8 
Brüssel IIa-VO erlassenen Rückgabeanordnung des Erststaats 
auch dann entgegen, wenn sie die Vollstreckung einer nach 
dem Haager Übereinkommen vom 25. Oktober 1980 über 
die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentfüh
rung (HKÜ) erlassenen Rückgabeanordnung des Zweitstaats 
nicht hinderte?
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